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Räumlicher Geltungsbereich der Änderung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 20 BauNVO)

GRENZEN (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

Flurstücksgrenze, Flurgrenze, Nutzungsgrenze
Grenzpunkt, Flurstücksnummer (Bestand)319

- 15 - Bemaßung

PLANZEICHEN ALS HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Sondergebiet der Erholung (§ 10 BauNVO) mit
Zweckbestimmung Campingplatz (§ 10 Abs. 1, 2 und 5 BauNVO)

SO Camp

Firsthöhe als Höchstmaß in mFH

Art der baulichen Nutzung

maximale Firsthöhe ü. EGFB

Baugrenze

BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Geltungsbereich des BPlans "Campingplatz Kronenburg"

PLANZEICHEN ALS FESTSETZUNGEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

"CAMPINGPLATZ KRONENBURGER SEE, 4. ÄNDERUNG"

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung RLP (II. Quartal 2020; UTM Z 32N)
Die Planunterlage erfüllt die Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat hat am ..........2020 gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 
..........2020 ortsüblich bekanntgemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben 
vom ..........2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Rat hat am ..........2020 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gem. § 3 (2) BauGB beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung hat in der Zeit vom ...... bis ..........2020 zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden im Rathaus Gerolstein öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am ..........2020 mit dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Es wird gem. § 4a (6) BauGB darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, gem. § 13 (3) 
BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird und, bei Aufstellung eines Bebauungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Die Abwägung der abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Sitzung des 
Rates vom ...........2020. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Der Rat hat am ........2020 den Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 (1) BauGB i.V.m. § 24 GemO Rheinland-Pfalz und § 88 LBauO als Satzung 
beschlossen.

Hallschlag, den ...........2020

(Siegel)

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Rates sowie die Einhaltung des gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet. Der Bebauungsplan als Satzung wird hiermit ausgefertigt. Die 
ortsübliche Bekanntmachung wird gem. § 10 (3) BauGB angeordnet.

Hallschlag, den ...........2020

(Siegel)

Die ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans erfolgte gem. § 10 (3) BauGB am .............2020. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§§ 44, 214 (1), 215 (1) BauGB) hingewiesen 
worden. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Hallschlag, den ...........2020

(Siegel)

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

.......................................................
Der Ortsbürgermeister

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bek. vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 
S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 
i.d.F. der Bek. vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. 
I S. 2513)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
geändert durch Art.  des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I 
S. 706)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) vom 
17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 
Abs. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (BImSchG), i.d.F. der Bek. vom 
17.05.2013 (BGBl I. S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 08.04.2019 (BGBl. I. S. 432) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. der Bek. 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 
37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und 
Landschaft (LNatSchG) vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 112)

Landesverordnung über Camping- und 
Wochenendhausplätze (CPlV RP) vom 18.09.1984 (GVBl. 
1984, 195), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
08.08.2017 (GVBl. S. 184)

Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15.06.1970 (GVBl 
1970, 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2003 
(GVBl. S. 209)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Zur Art der baulichen Nutzung wird innerhalb des Geltungsbereichs der Planung SO 3 
entsprechend § 10 Abs. 1, 2 und 5 BauNVO ein der Erholung dienendes Sondergebiet 
festgesetzt und als Campingplatzgebiet (SO Camping) zweckbestimmt.
In SO 3 richtet sich die Zulässigkeit von baulichen oder sonstigen Anlagen nach der 
Landesverordnung über Camping- und Wochenendhausplätze (CPlV) bzw. nach dem 
geltenden Betriebskonzept (u.a. Platzordnung). Als zulässige Nutzungen werden Sanitär- und 
Waschanlagen festgesetzt.

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a 
BauNVO)

Hinsichtlich der Höhenentwicklung wird eine maximale Firsthöhe (FH) von 7,0 m festgesetzt. Als 
Firsthöhe ist das Abstandsmaß zwischen der Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden (unterer 
Bezugspunkt gem. § 18 BauNVO) bis zum oberen Abschluss der Dachfläche (First) bzw. bei 
Flachdächern bis zur Oberkante einer Attika zu verstehen.

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Innerhalb des Gebietes SO 3 erfolgt die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
mittels Baugrenzen gemäß Planeinschriebe.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 25a und b BauGB)

Die Zuwegungen sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. Es können z.B. 
verwendet werden: offenfugiges Pflaster, Drain-Pflaster, Schotterrasen, wassergebundene 
Decke o.ä. "Campingplatz Kronenburger See, 4. Ä." 

     
Stand: September 2020 (Entwurf)                   
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Dipl.-Ing. Erik Böffgen
Stadtplaner (AK RP, BW)

Mittnachtstraße 62
72760 Reutlingen
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boeffgen@t-online.de

Bebauungsplan gem. § 30 (1) BauGB

Maßstab 1: 1.000 (im Original)
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